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2. Ungeschälte, nach Längen verzogene, sortierte, ge
bündelte Korbweiden:
Güteklasse I:
Die Bündelung ist wie folgt vorzunehmen:
Die Längen bis 80 cm zu 5 kg je Bund, alle übrigen 
Längen zu 12,5 kg je Bund.

Gruppe Gruppe
Universalweiden Hanfweiden

einschl. Spezialweiden 
wie Stein- und Purpurweiden 
DM je 100 kg frei Waggon Verladestation 
bzw. fob Kahn oder Schiff einschl. Ver

ladekosten:
Längen:
von 60 bis 80 cm 27,20 DM 23,20 DM

81 „ 100 „ 23,20 DM 20,20 DM
w 101 „ 130 „ 21,20 DM 18,20 DM
» 131 * 160 „ 20,20 DM 17,20 DM
n 161 „ 180 „ 18,20 DM 15,20 DM
M 181 „ 300 „ 15,70 DM 13,20 DM

über 200 cm 14,20 DM 12',20 DM

3. Geschälte, nicht gebündelte, grob verzogene Korb
weiden (Bauernweiden):
Unsortiert:
bis 100 cm über 100 bis 180 cm über 180 cm 
DM je 100 kg frei Waggon Verladestation bzw. fob 
Kahn oder Schiff einschl. Verladekosten:

66,— DM 56,— DM 50 — DM.

4. Geschälte, nach Längen verzogene, sortierte, ge
bündelte Korbweiden:
Sortiert nach folgenden Längen und Güteklassen: 
Längen: Güteklasse I

DM je 100 kg frei Waggon Verladestation 
bzw. fob Kahn oder Schiff einschl. Ver
ladekosten:

von 40 bis 60 cm .................. ................... 320,— DM
H 61 M 80 ......................... ................... 298 — DM
t* 81 M 100 ........................... ................... 257,— DM
w 101 „ 130 ......................... DM
w 131 100 „ ........................ ................... 177,— DM
•» 161 „ 180 ......................... ................... 149 — DM

181 „ 200 ........................... DM
über 200 cm .....................................................  122,— DM.
Für gekochte (gesottene) Weiden kann auf die vor
stehenden Preise ein Zuschlag von 3 °/o berechnet 
werden.

5. Ungeschälte Weidenstöcke: DM je 100 kg
frei Waggon Verladestation 

bzw. fob Kahn oder Schiff 
einschl. Verladekosten:

Güteklasse I...................................  11,50 DM
Güteklasse II  .....................................  9,40 DM
Güteklasse III.....................................  6,30 DM.

6. Geschälte Weidenstöcke: DM je 100 kg
frei Waggon Verladestation 
bzw. fob Kahn oder Schiff 

einschl. Verladekosten: 
Stärken (30 cm über dem Stamm
ende gemessen)
12 bis 15 mm Durchmesser ................... 64,—DM
16 „ 25 „ „ ............... 59,—DM
über .25 mm Durchmesser ....................  43,— DM.
Für geschälte Weiden und geschälte Weidenstöcke 
der Güteklasse II ist ein Preisabschlag von min
destens 25 °/o zu gewähren.

7. Bindeweiden:
In Längen bis 80 cm 

DM je 100 kg 
frei Waggon Verlade
station bzw. fob Kahn 

oder Schiff einschl.
Verladekosten:

Dotterweiden .........................  40,20 DM aus Spezialkultur,
Steinweiden (Purpur

weiden) ..............................  34,20 DM aus Spezialkultur,
Universalweiden ....................  27.20 DM
Hanfweiden ...........................*24,20 DM.

§ 4
Preisaufschläge für Eintrocknung

Bei der Lieferung von angetrockneten, ungeschälten 
Korbweiden und Weidenstöcken können auf die Preise 
des § 3 Ziffern 1, 2 und 5 Preisaufschläge entsprechend 
den vorhandenen Eintrocknungsgraden höchstens in 
folgender Höhe berechnet werden:

bei 10 °/§ Eintrocknung 11 ü/q
» 20 ü/o tt 25 %
tt 30 °/o » 40 °/o
tt 40 °/o tt 65 °/o
tt 50 ü/o tt 100 °/o.

Korbweiden und Weidenstöcke mit 50 % Eintrock
nung gelten als völlig lufttrocken. Die Berechnung von 
Preisaufschlägen für andere als die vorstehend ge
nannten Eintrocknungsgrade ist nicht zulässig. Der 
jeweils tatsächlich vorhandene Eintrocknungsgrad ist 
jedem Verkauf zugrunde zu legen uiid in die Ver- 
kaufsbelege einzutragen.

§ 5
Preisabschlag für Erzeugnisse auf dem Stock

Beim Kauf von Korbweiden und Weidenstöcken auf 
dem Stock ermäßigen sich die in § 3 Ziffern 1, 5 und 7 
festgesetzten Preise um mindestens 25 °/o. Die Berech
nung des Gesamtpreises hat nach dem gewichtsmäßigen 
Ertrag zu erfolgen.

8 6
Handelsspannen

1. Beim Verkauf von Korbweiden, Weidenstöcken und 
Bindeweiden durch die zur Verteilung dieser Erzeug
nisse zugeiassenen Erfassungsbetriebe an Verarbei
ter dürfen höchstens folgende Zuschläge auf die 
Erzeugerpreise berechnet werden:

a) für ungeschälte, nicht nach Längen verzogene 
Korbweiden (§ 3 Ziff. 1) und
für ungeschälte Weidenstöcke .(§ 3 Ziff. 5): 
bei Liefermengen bis 5000 Kg 14 °/o
bei Liefermengen über 5000 kg 10 °/o;

b) für ungeschälte, nach Längen verzogene, sor
tierte, gebündelte Korbweiden der Güteklasse I 
(§3 Ziff. 2):
bei Liefermengen bis 1000 kg 16 °/o
bei Liefermengen über

1000 kg bis 5000 kg 12 °/o
bei Liefermengen über 5000 kg 7 °/o; .


